Gebuihrenordnung der Arztekammer Hamburg ) $
vom 23.09.1991 ARZTEKAMMER

i.d.F. vom 19.04.2010 HAMBURG

Aufgrund von § 15 Abs. 4 S. 2i.V.m. § 33 Abs. 1 des Hamburgischen Arztegesetzes vom 22.
Mai 1978 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Teil | vom 25. Mai 1978, S. 152 ff,
zuletzt gedndert am 09. September 2003 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Teil
I, S. 463, 468), hat die Kammerversammlung der Arztekammer Hamburg am 23.09.1991 die
folgende Gebuhrenordnung beschlossen, die die Behorde fir Wissenschaft und Gesundheit
am 22.10.1991 genehmigt hat.

§1
Gebuhrenerhebung

(1) Die Arztekammer erhebt Gebiihren

a) fir Leistungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse einzelner Mitglieder
erbringt,

b) im Rahmen der Durchfihrung der Berufsausbildung in den Assistenzberufen,

c) fir das Tatigwerden der Ethik-Kommission und der Geschaftsstelle der Ethik-
Kommission,

d) fir von der Arztekammer Hamburg durchgefiihrte Fortbildungsveranstaltungen
sowie fur die Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen,

e) fir das Verfahren zur Erlangung von Weiterbildungsbezeichnungen sowie zur
Erteilung von Weiterbildungsbefugnissen,

f) fir das Tatigwerden der Arztlichen Stelle Hamburg zur Qualitatssicherung in der
medizinischen Rontgendiagnostik, Strahlentherapie einschlief3lich
Rontgentherapie und der Nuklearmedizin (Arztliche Stelle),

g) fur die Durchfiihrung von Strahlenschutzkursen flr medizinisches
Assistenzpersonal,

h) zur Prifung und Uberwachung der Qualitatssicherung im &rztlichen Labor
(Kontrollmessungen, Ringversuche)

i) fir die Inanspruchnahme der Kommission ,Reproduktionsmedizin®

j) fur die Inanspruchnahme der Kommission Lebendspende

k) zur Prifung und Uberwachung des Bluttransfusionswesens nach dem
Transfusionsgesetz

) fir die Inanspruchnahme der Prifungskommission im Rahmen der Uberpriifung
des Kenntnisstandes von Antragstellern in den Approbationsverteilungsverfahren
nach § 3 Abs. 2 Bundesarzteordnung und Berufserlaubnisverfahren nach § 10
Bundesarzteordnung.

(2) Die Hohe der Gebuhren richtet sich nach dem Gebuhrenverzeichnis in der Anlage

8§82
Gebihrenschuldner

Zur Zahlung der Gebuhr ist verpflichtet,

1. wer die Amtshandlung veranlasst,

2. wer Einrichtungen der Arztekammer in Anspruch nimmt.

3. wer die Geblhrenschuld durch schriftliche Erklarung tilbernommen hat oder fir die
Gebuhrenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.



§3
Rahmengebuhr

Ist eine Gebuhr innerhalb eines Gebuhrenrahmens zu erheben, bemisst sich ihre Hohe nach
dem Verwaltungsaufwand, nach der Bedeutung des Gegenstandes, nach dem
wirtschaftlichen oder sonstigen Interesse fur den Gebuhrenschuldner.

(1)
(2)

(3)

(1)
(@)

(3)

(4)

(1)

§4
Falligkeit

Die Gebuhr wird — soweit ein Antrag gestellt wird — bei Antragstellung, im Ubrigen bei
Vornahme der Amtshandlung fallig.

Schriftstiicke oder sonstige Sachen kdnnen bis zur Entrichtung der Gebuhr
zuriickbehalten oder an den Gesamtschuldner auf dessen Kosten unter
Postnachnahme der Gebuhr Ubersandt werden.

Ein Widerspruch gegen die Gebiihrenfestsetzung hat keine aufschiebende Wirkung.

§5
Sonderregelungen fur Fortbildungsveranstaltungen

Die Gebuhr fir Fortbildungsveranstaltungen wird mit der Anmeldung fallig.

Ein gebuhrenfreier Ricktritt von der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ist
nur bis 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltungen moglich. Bei einem spéteren
Racktritt wird die Halfte der Gebihr fur die Veranstaltung, mindestens jedoch 25,--
Euro erhoben, wenn nicht Ersatz gestellt wird. Bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes, z.B. schwerer Krankheit oder dem Tod naher Angehdriger, kann von der
Festsetzung einer Gebihr gem. Satz 2 abgesehen werden; bereits gezahlte
Gebuhren werden erstattet.

Von der Erhebung einer Gebuhr fur einen Antrag auf Anerkennung einer
Fortbildungsveranstaltung gem. Ziff. 4.2 sowie fur das Widerspruchsverfahren gem.
Ziff. 4.5 der Anlage zu 8 1 wird abgesehen, wenn die Fortbildungsveranstaltung
kostenfrei und ohne finanzielle Unterstitzung Dritter angeboten wird und der Antrag
von einer Klinik oder Praxis, einem Verband, einer Fachgesellschaft oder einem
Institut gestellt werden. Gleiches gilt fir Veranstaltungen, bei denen die Arztekammer
Hamburg Mitveranstalter ist. Bei Ubersendung von Teilnahmelisten an die
Arztekammer wird fiir das elektronische Einlesen je nach Aufwand eine Gebiihr
erhoben.

Erfolgt die Abwicklung einer Fortbildungsveranstaltung durch den Veranstalter
(Anerkennung/Teilnehmererfassung/Meldung der Fortbildungspunkte) ausschlief3lich
auf elektronischem Wege, kann die festzusetzende Gebihr bis zur Hélfte ermafigt
werden. Die Mindestbearbeitungsgebiihr betragt unbeschadet des vorhergehenden
Satzes 25,00 Euro.

86
Stundung, Ratenzahlung, Erlass

Auf Antrag des Gebuhrenschuldners kann die Arztekammer in besonderen
Hartefallen Geblhren ganz oder teilweise stunden oder erlassen oder Ratenzahlung
bewilligen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, z.B. schwerer Krankheit oder Tod
naher Angehdoriger, kann von der Festsetzung der Gebuhr fur die Absage einer
Weiterbildungsprufung (Ziff. 2.1c) des Gebuhrenverzeichnisses) abgesehen werden.



(2)

(1)
(2)

Der Vorstand kann bei einzelnen Fortbildungsveranstaltungen
GebUlhrenermaRigungen fur arbeitslose Arzte, Arzte im Praktikum und
geringverdienende Arzte vorsehen.

8§87
Mahnung/Beitreibung

Fur die Mahnung kann eine Mahngebihr erhoben werden.
Gebuhren werden nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz der Freien und
Hansestadt Hamburg beigetrieben.

§8
Entrichtung

Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt

a) bei Ubergabe oder Ubersendung von Zahlungsmitteln an die Kasse der
Arztekammer Hamburg der Tag des Eingangs,

b) bei Uberweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Arztekammer Hamburg
oder bei der Einzahlung mit Zahlkarte oder Postanweisung der Tag, an dem
der Beitrag dem Konto der Arztekammer Hamburg gutgeschrieben wird,

c) bei Ubersendung eines Verrechnungsschecks der Tag der Gutschrift bei der
Bank.

8 9 SAumniszinsen

Die Erhebung von Sdumniszinsen richtet sich nach dem Hamburgischen
Gebiihrengesetz.

§10
Verjahrung

Die Verjahrung der Gebuhrenforderung richtet sich nach dem Hamburgischen
Gebulhrengesetz.

811
Inkrafttreten

Diese Gebuhrenordnung tritt mit Beginn des auf die Veréffentlichung im Hamburger
Arzteblatt folgenden Monats in Kraft.



Anlage zu 8§ 1 Geblihrenverzeichnis

1. Allgemeine Gebuhren

1.1 Ausstellung des Fachkundenachweises ,Strahlenschutz*
(Radiologie/Nuklearmedizin)

50,00 Euro
1.2 Zweitfertigung von Arztausweisen und Urkunden 10,00 Euro
1.3 Mahngebihren 3,00 bis 30,00 Euro
1.4 Kopie je Seite 0,30 Euro
15 Aufbewahrung von Arztunterlagen pro Patient 1,00 Euro
pro Arztpraxis hochstens 1.500,00 Euro

2. Gebluhren fur die Verfahren zur Erlangung von Weiterbildungs-

bezeichnungen sowie zur Erteilung von Weiterbildungsbefugnissen
gem. Weiterbildungsordnung der Hamburger Arztinnen und Arzte (WBO)

2.1 Antrag auf Zulassung zur Prifung zur Erlangung einer Weiterbildungsbezeichnung

a) je Antrag 225,00 Euro
b) Wiederholungsprifung 100,00 Euro
¢) Absage eines Prifungstermins nach Erhalt
der Ladung 50,00 Euro
2.2 Gebietsbezeichnung ,Offentliches Gesundheits-
wesen* 50,00 Euro
2.3 Ausstellung eines Zeugnisses ,Facharzt fur
Allgemeinmedizin“ gem. § 13 a Abs. 8 HAG 100,00 Euro

2.4 Bestatigung uber die formale oder inhaltliche An-
erkennung von Weiterbildungszeiten

a) Tatigkeiten im Inland (formal) 75,00 Euro
b) Tatigkeiten im Ausland 150,00 Euro
c¢) Gleichwertigkeit gem. § 10 WBO 150,00 Euro

Diese Gebuhren werden fir Kammerangehorige

auf die Gebuhr gem. Ziff. 2.1 angerechnet, soweit die
Bestatigung von der Arztekammer Hamburg aus-
gestellt worden ist.

2.5 Befahigungsnachweis verkehrsmedizinische Be-

gutachtung 50,00 Euro

2.6 Umschreibung einer EU-Facharztanerkennung 50,00 Euro
2.7 Erfolglose Durchfiihrung von Widerspruchs-

verfahren 150,00 Euro

2.8  Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis
a) je Arzt und Antrag bzw. Anhebungs-

antrag 75,00 Euro
b) Anerkennung als Weiterbildungsinstitut

je Antrag 100,00 Euro
c) Neuerteilung b. Wechsel der Weiterbildungs-

statte je Antrag 25,00 Euro

d) Begehung zuséatzlich 75,00 Euro



3.
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4.4

4.5

4.6

4.7
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52

Gebuhren fur die Berufsausbildung von Arzthelferinnen

Eintragung des Berufsausbildungsvertrages 150,00 Euro
Bei Auflésung des Ausbildungsverhaltnisses vor

Beginn der Zwischenprifung werden 100,00 Euro, bei Auflésung

des Ausbildungsverhaltnisses bis zum Beginn der Abschluss-

Prifung 50,00 Euro erstattet.

Wiederholungsprifung 50,00 Euro

Zulassung zur Prifung in besonderen Fallen nach § 40
des BBIG vom 14.08.1969 (BGBIL.1, 1112) in der jeweils
geltenden Fassung 50,00 Euro
Teilnahme am Uberbetrieblichen Laborkurs 125,00 Euro

Gebuhren fur die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
der Fortbildungsakademie der Arztekammer Hamburg und Gebihren
far die Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen

Fortbildungsveranstaltungen

Rahmengebuhr pro Veranstaltung / Seminar /

Kolloquium je Teilnehmer 20,00 bis 3.000,00 Euro
Anerkennung von kostenpflichtigen und / oder

gesponserten Fortbildungsveranstaltungen

Rahmengeblihr je Veranstaltung 50,00 bis 1.300,00 Euro

Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen

fur Arzthelferinnen je Antrag 50,00 Euro
Ausstellung von Fortbildungszertifikaten

fur Arzthelferinnen je Antrag 10,00 Euro
Erfolglose Durchfiihrung von Widerspruchs-

Verfahren 100,00 Euro
Anerkennung von Fortbildungsveranstaltern gem. § 10 FBO

a) im 1. Jahr der Anerkennung 500,00 Euro
b) in den Folgejahren je 300,00 Euro

Einlesen von Teilnahmelisten fur Veranstalter, die an dem
elektronischen Erfassungsverfahren nicht teilnehmen:
Je Liste ab 15 Teilnehmer / je Blatt 5,00 Euro

Gebihren fir die Inanspruchnahme der Ethik-Kommission und der
Geschaftsstelle der Ethikkommission

Leitvotum fur Arzneimittelstudie / Medizinproduktestudie Phasen 1 bis 4
Arzneimittelgesetz (AMG) / Medizinproduktegesetz (MPG)

a) monozentrisch je Antrag 1.750,00 Euro
b) multizentrisch je Antrag 2.500 bis
Gebdhr ist abhéngig von der Zahl der beteiligten 7.000,00 Euro

Ethikkommissionen und Prifzentren
c) Studie ohne offiziellen industriellen Sponsor
(Investigator Initiated Studies) 500,00 Euro

Einholen externer Gutachen 500,00 bis
(z. B. Studien zur Somatischen Gentherapie) je Gutachten 1.000,00 Euro



5.3
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Amendment fur Leitvotum mit substantiellen Anderungen (AMG/MPG)
(inhaltliche Prifung)

a) monozentrisch je Antrag 400,00 Euro
b) multizentrisch je Antrag 500,00 bis
Gebihr ist abhéngig von der Zahl der beteiligten 1.500,00 Euro

Ethikkommissionen und Prifzentren

Amendment fU[ Leitvotum mit 400,00 Euro
substantiellen Anderungen (3. MPG-Novelle)

Amendment fiir Leitvotum mit
nicht substantiellen Anderungen (AMG)
(formale Prifung) je Antrag 200,00 Euro

Nachmeldung fir Prifzentren fir Leitvoten (AMG/MPG)
je Prufzentrum 200,00 Euro

Nachmeldung von Prufern fur Leitvoten (AMG/MPG)
je Prufer 50,00 Euro

Abmeldung einzelner Prifer/Prifstellen fir Leitvoten (AMG/MPG)
je Prufer/Prufstelle 50,00 Euro
SUSAR (Suspect Unexpected Serious Adverse Reaction)

a) Meldung gem. § 13 Abs. 2 bis 5 GCP-Verordnung 50,00 Euro

b) Einreichung der Liste der Verdachtsfalle /
Sicherheitsbericht gem. 8 13 Abs. 6 GCP-Verordnung 150,00 Euro

c¢) Mitteilung Gber Beendigung, Abbruch oder Aussetzen
einer Prifung gem. § 13 Abs. 8 GCP-Verordnung 50,00 Euro

d) Beratung der gem. § 13 GCP-Verordnung eingereichten
Unterlagen in der Kommission 500,00 Euro

e) Einreichung des Abschlussberichts gem. § 13 Abs. 9 GCP-

Verordnung je 50,00 Euro
Sekundarvotum gem. 11. AMG-Novelle je Antrag 450,00 Euro
Sekundarvotum wissenschaftlich je Antrag 250,00 Euro
Sekundarvotum gem. 3. MPG-Novelle je Antrag 450,00 Euro

Bewertung der lokalen Ethik-Kommission gem.
AMG-/MPG je Antrag 450,00 Euro

Amendment fiir Sekundarvotum gem. 11. AMG-Novelle
je Antrag 200,00 Euro

Amendment fir Sekundarvotum gem. 3. MPG-Novelle
je Antrag 200,00 Euro



5.16 Amendment der lokalen Ethik-Kommission
gem. AMG/MPG (nachtragliche substantielle Anderung)
je Antrag

5.17 Nachmeldung von Prufzentren gem. AMG/MPG
je Antrag

5.18 Einreichung nachtraglicher Unterlagen gem. AMG-Novelle

(nicht substantielle Anderungen) je Antrag

5.19 Herstellung von Kopien
a) Grundgebuhr fir Zusammenstellen und Herunterladen
der Antragsunterlagen beim DIMDI
b) je Kopie

5.20 Wissenschaftliche Forschungsprojekte ohne AMG/MPG-
Grundlage mit Sponsor je Antrag

5.21 Wissenschaftliche Forschungsprojekte ohne AMG/MPG-
Grundlage ohne Sponsor je Antrag

6. Gebuhren fir die Inanspruchnahme der Bibliothek
des Arztlichen Vereins

6.1 Fur das Uberschreiten der Leihfrist

a) je Offnungstag und Medium
(auRer CD-ROM und Video)

b) je Offnungstag fir CD-ROM und Video

Hochstgebuhr fir das Uberschreiten der Leihfrist

je Medium
6.2 Mahngebuhren je Mahnschreiben
6.3 Wiederbeschaffungspauschale bei Ersatzbeschaffung
je Medium
6.4 Vorbestellungen je Einheit
6.5 Fotokopien (Selbstbedienung m. Zahlstecker)
je Seite
6.6 Auslagenersatz fur Medline-Recherchen
a) je ausgedruckte Seite
b) Download inklusive Diskette
6.7 Gebuhr fur die Erstausstellung eines Leseausweises
6.8 Gebiihr fur die Zweitausfertigung eines Leseausweises

200,00 Euro

200,00 Euro

50,00 Euro

20,00 Euro
0,30 Euro

500,00 Euro

250,00 Euro

0,50 Euro
0,50 Euro

50,00 Euro
1,00 Euro

20,00 Euro
0,75 Euro

0,10 Euro

0,20 Euro
2,00 Euro
2,00 Euro
10,00 Euro

(Leistungen nach Ziffern 6.4. bis 6.8. sind fur Mitglieder der Arztekammer Hamburg

kostenfrei)

7. Gebuhr fur die Prifung und Uberwachung der Qualitatssicherung
im arztlichen Labor (Kontrollmessungen und Ringversuche)

pro Einrichtung oder Praxis jahrlich

30,00 Euro



9.

10.

11.

12.

13.

Gebuhr far die MaBnahmen der Qualitatssicherung als

Arztliche Stelle nach der Verordnung uber den Schutz vor
Schaden durch Réntgenstrahlen (R6V) und der Verordnung Uber

den Schutz vor Schaden durch ionisierende Strahlen (StrISchV) in der jeweils

geltenden Fassung
Die Gebuhr wird als Jahrespauschale erhoben

1. je Rontgenstrahler

2. ab 4 Gammakameras (Kopfe) fur die Diagnostik
einschliellich Therapie

3. ab 2 Gammakameras (Kopfe) fur die Diagnostik
einschliellich Therapie

4. ab 1 Gammakamera (Kopf) fir die Diagnostik
einschlieBlich Therapie

5. je Anwendungsform (z.B. Radiochirurgie, Markierung mit

Nukliden etc.)
ohne Gammakamera-Betrieb

. 1 Linearbeschleuniger incl. Zubehor

. 2 Linearbeschleuniger incl. Zubehor

. ab 4 Linearbeschleuniger incl. Zubehor

. je Therapieform

© 0o ~NO®

Gebuhr fur die Teilnahme am Strahlenschutzkurs
a) fur medizinisches Assistenzpersonal (§ 23 Nr. 4 ROV)
pro Teilnehmer
b) fur OP-Personal (nach Anlage 7 Nr. 7.3. der Richtlinie
.Fachkunde nach ROV-Medizin)

Gebuhr far die Inanspruchnahme der Kommission
Reproduktionsmedizin
pro Antrag

Gebuhr far die Inanspruchnahme der Kommission
Lebendspende

11.1 pro Antrag

11.2 Absage einer Explorationssitzung

Gebiihren fir die Priifung und Uberwachung des
Bluttransfusionswesens nach dem Transfusionsgesetz
12.1 Je Krankenhaus pro Jahr
12.2 Zertifizierung eines Transfusionsbeauftragten/
Transfusionsverantwortlichen

Gebuhr fir die Inanspruchnahme der Prafungskommission

im Rahmen der Uberpriifung des Kenntnisstandes von Antrag-
stellern in den Approbationserteilungsverfahren nach 8 3 Abs. 2
Bundesarzteordnung und Berufserlaubnisverfahren nach § 10

Bundeséarzteordnung
Pro Antragsteller

200,00 Euro
1.500,00 Euro
3.000,00 Euro
1.000,00 Euro
2.000,00 Euro

500,00 Euro
1.000,00 Euro

500,00 Euro
2.000,00 Euro
3.000,00 Euro
4.000,00 Euro
1.000,00 Euro

400,00 Euro

180,00 Euro

100,00 Euro

1.250,00 Euro
200,00 Euro

500,00 Euro

25,00 Euro

400,00 Euro



	Anlage zu § 1 Gebührenverzeichnis

